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re Arbeiten ausführen und dementspre-
chend in den unteren Lohn- und Besol-
dungsklassen sowie wirtschaftlich schwä-
cheren Branchen stärker vertreten sind.
Von dieser Antwort auf ihre Interpellation,
die am 13. März gegeben wurde, zeigte
sich Nationalrätin Doris Morf begreifli-
cherweise «nicht besonders zufrieden».
Seit 1972 haben sich laut Bundesrat die
Unterschiede in den Verdiensten der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den
Arbeitern und bei den Angestellten um je
ein Prozent verringert. Die Lohndifferenz
zwischen Mann und Frau ist aber allge-
mein noch ziemlich gross: Sie beträgt bei
den Arbeitern 33 Prozent und bei den An-
gestellten 34 Prozent. Dabei handelt es
sich um Durchschnittslöhne. Die Anglei-
chung der Frauenlöhne macht indessen
auch in andern Staaten keine spektakulä-
ren Fortschritte.

Aus dem Jahresbericht 79
des Zürcher Konsumentinnen-
forums
Steigende Energiepreise heizen die Teue-
rung an. Produktion und Handel versuchen
mit allen Mitteln, die Teuerung in den Griff
zu bekommen. Diese Bemühungen basie-
ren leider nicht immer auf reellen Massnah-
men. Im Laufe dieses Jahres stellten die
Konsumentenorganisationen einen neuen
Trend fest. Um Preissteigerungen zu ver-
meiden oder zu reduzieren, werden immer
mehr Produkte mit versteckter Qualitäts-
Verminderung hergestellt, sei es bei Le-
bensmitteln, Textilien, Möbeln oder ande-
ren Gebrauchs- oder Bedarfsgegenstän-
den. Produkte, deren Qualität unsichtbar
verschlechtert wurde, sind in den selten-
sten Fällen durch blossen Vergleich er-

kennbar. Nur ein fachmännischer Test der
Ware bringt die versteckte Qualitätsvermin-
derung einwandfrei zum Vorschein. Aus
diesem Grunde wird den durch die Konsu-
mentenorganisationen durchgeführten neu-
tralen Warentests in Zukunft eine noch
grössere Bedeutung zukommen. Hier öffnet
sich ein schwieriges Arbeitsfeld für sie.
Der neue Trend muss auf jeden Fall auf-
merksam verfolgt werden.

Eidgenössische Initiative zur Verhinderung
missbräuchlicher Preise
Das Konsumentinnenforum der deutschen
Schweiz und des Kantons Tessin und die
Fédération romande des consommatrices
stellten mit dieser Initiative folgendes Be-
gehren (Art. 31sexies in der Bundesverfas-
sung):
«Zur Verhinderung von Missbräuchen in
der Preisbildung erlässt der Bund Vor-
schritten für eine Überwachung der Preise
und Preisempfehlungen für Waren und
Leistungen marktmächtiger Unternehmun-
gen und Organisationen, insbesondere von
Kartellen und kartellähnlichen Gebilden,
des öffentlichen und des privaten Rechts.
Soweit es der Zweck erfordert, können sol-
che Preise herabgesetzt werden.»
Unter Mitwirkung aller Sektionen unserer
Dachverbände begann die Unterschriften-
sammiung für diese Initiative im Septem-
ber 1978. Schon im März 1979 konnte sie
mit weit über 130 000 Unterschriften ab-
geschlossen werden. Am 8. Juni 1979 wur-
den die Unterschriftenbogen der Bundes-
kanzlei in Bern übergeben.
Die kurze Zeit, die wir für das Zustande-
kommen der erforderlichen Unterschriften-
zahl benötigt haben, beweist, dass weite
Kreise der Bevölkerung unser Begehren
unterstützen, nicht zuletzt im Hinblick auf
den bedeutenden Einfluss grosser Kon-
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zerne auf die Märkte und die Politik. Wel-
che Macht sie besitzen, zeigt das eindrück-
liehe Beispiel der ölmultis!
(PS: «Konsumentenschutzartikel auf der
langen Bank» hiess es Mitte März 1980:
Der Ständerat widersetzte sich dem vom
Nationalrat geplanten Prozedere und wies
die Vorlage «zur Differenzbereinigung» zu-
rück...)
Preisanschrift
Die Kantonale Preiskontrollstelle Zürich
hat eine Zusammenarbeit zwischen ihr und
unserem Forum angeregt. Das Amt verfügt
leider nicht über die nötige Anzahl von
Funktionären, um eine wirksame Kontrolle
über die Befolgung der Pflicht zur Preisan-
schritt durchführen zu können. Anderer-
seits wirkt sich eine lückenhafte Anschrift
nachteilig für die Konsumenten aus, indem
dadurch Preisvergleiche erschwert bzw.
ohne Rückfrage verunmöglicht werden.

Beratungstätigkeit
Der Vorstand befasst sich u. a. auch mit
Beanstandungen über Warenmängel. Jähr-
lieh sind es ungefähr 250 bis 300 Fälle, für
welche Konsumenten um Rat und Hilfe bit-
ten.
An erster Stelle stehen Beanstandungen
wegen Schadenfällen bei der chemischen
Reinigung, gefolgt von Reklamationen be-
treffend übersetzte Rechnungen bei TV-
Reparaturen. Das ist ein trübes Kapitel. Der
Laie hat überhaupt keine Kontrollmöglich-
keit über die tatsächlich ausgeführten Re-
paraturarbeiten und ersetzten Teile. Auf-
fallend viele Senioren erhalten besonders
hohe Rechnungen.
Wir fragen uns beispielsweise, aus wel-
ehern Grunde auf teure Ersatzteile wie
Bildröhren usw. keine Garantie gewährt
wird. Auch im Bereich der TV-Reparaturen
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wäre eine Kennzeichnung seriöser Service-
geschäfte äusserst wünschenswert!
Mit wiederkehrender Regelmässigkeit häu-
fen sich, nach Schluss von Messen und
Ausstellungen, Anfragen über die Rück-
trittsmöglichkeiten von Verträgen. Es ist
erstaunlich, wie leichtfertig Verträge oft un-
terschrieben werden, durch welche nicht
selten ganze Familien in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten.
Leider konnte die im Berichtsjahr ange-
strebte Erhöhung der Mitgliederzahl von
800 auf 1000 nicht erreicht werden. Viel-
leicht ist es im kommenden Vereinsjahr
möglich?

Internationale Frauenrechts-
Konvention gebilligt
Der Sozialausschuss der Vereinten Natio-
nen hat mit 112 gegen eine Stimme bei 13
Enthaltungen den Text einer internationa-
len Frauenrechts-Konvention gebilligt und
der UNO-Vollversammlung zur Verabschie-
dung empfohlen. Die Annahme der Kon-
vention durch die Vollversammlung und die
Ratifizierung durch die einzelnen Mitgiie-
der gilt als sicher, da dem Sozialausschuss
sämtliche 152 Staaten der UNO angehören.
Die Konvention ist das Ergebnis der Welt-
konferenz zum internationalen Jahr der
Frau, die 1975 in Mexiko stattfand. Sie er-
klärte eine Diskriminierung der Frau für
«unvereinbar mit der Menschenwürde und
dem Wohl der Gesellschaft». Sie will ge-
währleisten, dass Frauen das gleiche Recht
wie Männer haben, «frei und verantwor-
tungsvoll über Zahl und Geburtenfolge ih-
rer Kinder zu entscheiden, und Zugang zu
Informationen, Bildung und Möglichkeiten
erhalten, die sie zur Wahrnehmung dieses
Rechtes befähigen.»
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